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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.10.2003 

Geschäftszahl 

2002/12/0064 

Rechtssatz 

Ausführungen dazu, dass die unmittelbare Anwendung des Art. 59 EGV (nunmehr Art. 45 EG) und der 
Umstand, dass sich jeder Gemeinschaftsbürger darauf berufen kann, nicht bedeutet, dass dabei vom Erfordernis 
eines grenzüberschreitenden Sachverhaltes gänzlich abgesehen werden kann. 


